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Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Delitzsch

Der Stadtrat beschließt die Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Delitzsch
gemäß Anlage.    

Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Seite 1 von 2

Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 27.02.2020 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss
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gestellt
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Begründung/Sachdarstellung:
In der  Friedhofssatzung  der  Stadt  Delitzsch  sollen  Anpassungen  hinsichtlich  Grabgrößen,
Nutzungszeiten und  angebotenen  Grabarten  vorgenommen  werden.  Diese  Änderungen  haben
Einfluss auf  die  zukünftigen  Friedhofsgebühren  und  sind  in  der  noch  zu  beschließenden
Friedhofsgebührensatzung bereits berücksichtigt.

Die Nutzungszeiten  bei  Wahlgrabstätten  und  Urnenwahlgrabstätten  sollen  von  35  auf  25  Jahre
angepasst und  vereinheitlicht  werden.  Eine  individuelle  Verlängerung  der  Nutzungszeiten  ist
möglich.
Weiterhin sollen  die  Flächenmaße  einiger  Grabarten  angepasst  werden  und  damit  für  alle
Friedhöfe ebenfalls  gleich  sein.  Diese  Vereinheitlichung  von  Größen  und  Nutzungszeiten  ist
Voraussetzung für eine gemeinsame Kalkulation der Friedhofsgebühren.

Die Änderungen unter den Ziffern  8, 9 und 10 wurden aufgrund der Hinweise der Friedhofs- und
Bauverwaltung eingearbeitet.  Zum einen  ist  die  Grabeinfassung  bei  Urnenwahlgräbern nunmehr
Angelegenheit des  Erwerbers  des  Nutzungsrechts.  Zum  anderen  soll  die  Materialvorgabe  das
bestehende optische Gesamtbild verstetigen.

Auf Wunsch  des  Ortschaftsrates  Döbernitz  soll  auf  den  Friedhöfen  in  Döbernitz  und  Selben die
Grabart "Urnenwiesengrab" künftig zusätzlich angeboten werden.

Der Ortschaftsrat  Döbernitz wurde angehört.  Das Ergebnis der Anhörung war zum Zeitpunkt der
Erstellung die Vorlage noch nicht bekannt.

Anlage:
Satzung zur 1. Änderung der Friedhofssatzung der Stadt Delitzsch
  
    

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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